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Öffentliche Bekanntmachung 
 
Bebauungsplan Nr. 17.I.3 „Wohngebiet Oberlinden – Zwischen Anemonen- und 
Farnweg, Teilbereich Süd“  
- Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. 
§ 13 Abs. 2 BauGB 
 

 
Übersichtsplan mit Plangeltungsbereich Bebauungsplan-Entwurf, unmaßstäblich 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Langen hat am 29.02.2024 
 den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 17.I.3 „Wohngebiet Oberlinden – Zwischen Ane-

monen- und Farnweg, Teilbereich Süd“ sowie  
 die Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und die 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB beschlossen. 

 
Ziel und Zweck der Planung ist es, den bestehenden städtebaulichen Missstand im südlichen 
Bereich des ehemaligen Einkaufszentrums Oberlinden zu beheben. Der Bebauungsplan soll 
in Übereinstimmung mit dem regionalen Flächennutzungsplan, der in dem Bereich „Wohn-
baufläche“ darstellt, entwickelt werden. Vorbehaltlich der weiteren Planung wird angestrebt, 
ein allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO) festzusetzen. 
Die vorhandene Wohnhochausbebauung soll in ihrem Bestand gesichert und der derzeit un-
tergenutzte westliche Bereich des Plangebiets soll neu belebt werden. 
 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 1 in Verbin-
dung mit § 13 Abs. 2 BauGB aufgestellt. Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB in Verbindung 
mit § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB wird darauf hingewiesen, dass von der Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB, vom Umweltbericht nach § 2a BauGB sowie von der Angabe, welche Ar-
ten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen wird. 
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Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, geändert im Juli 2023, wird die öffentliche Auslegung mit der 
Veröffentlichung der Planungsunterlagen im Internet durchgeführt. Der Entwurf des Bebau-
ungsplans Nr. 17.I.3 „Wohngebiet Oberlinden – Zwischen Anemonen- und Farnweg, Teilbe-
reich Süd“ kann mit der zugehörigen Begründung, den Gutachten und bereits vorliegenden 
umweltrelevanten Informationen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit  
 

vom 18.03.2024 bis einschließlich 19.04.2024 
 

auf der Internetseite der Stadt Langen unter folgendem Link: https://www.lan-
gen.de/de/bebauungsplanung.html unter dem Punkt „Im Verfahren befindliche Bebauungs-
pläne“ eingesehen werden. 
 
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet liegen die genannten Unterlagen im selben Zeit-
raum im Rathaus der Stadt Langen, Fachdienst 13 – Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und 
Klimaschutz, 3. Obergeschoss, Zimmer 331a, Südliche Ringstraße 80, 63225 Langen (Hes-
sen), während der allgemeinen Dienststunden montags bis freitags von 8:00 Uhr bis 12:00 
Uhr sowie dienstags und donnerstags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr öffentlich aus. Dies wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Für die Einsichtnahme im Rathaus wird um eine vorherige Terminvereinbarung unter der 
Telefonnr.: 06103 203 - 628 oder per E-Mail an stadtplanung@langen.de gebeten. 
 
Stellungnahmen, Anregungen und Hinweise zu der Planung sollen während der genannten 
Frist elektronisch per E-Mail an stadtplanung@langen.de abgegeben werden. Sie können je-
doch bei Bedarf auch schriftlich oder in anderer Form bei der Stadt Langen (Fachdienst 13) 
vorgebracht werden. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. Über die abgegebenen Stellungnahmen entschei-
det die Stadtverordnetenversammlung in öffentlicher Sitzung. Das Ergebnis wird mitgeteilt. 
 
Die vollständige öffentliche Bekanntmachung steht auch auf der Homepage http://www.lan-
gen.de/bekanntmachungen.html zur Verfügung. 
 
 
 
Langen, 05.03.2024 

Der MAGISTRAT DER STADT LANGEN 
Prof. Dr. Werner, Bürgermeister 


